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XVII . Öffentliche Sicherheit.

V Vir >i. K. LiviI-S,ichcrI>>.irKuachc.
Mit Prüsidialnvte vom 20 . Februar 1884 beantragte der Herr Polizeipräsident

die Bewaffnung  eines Theiles der zu Fnfs dienenden Sicherheitswachorgane mit
Revolvern.  Bis dahin bestand die Bewaffnung der Sicherheitswache in Säbeln , dann
in einer geringen Anzahl von Schießgewehren und einigen wenigen in den Händen der
berittenen Abtheilung befindlichen Revolvern.

In Hinblick auf die wiederholten Attentate auf Polizeiorgaue und das Borfinden
von Schusswaffen bei sestgenommenen Personen erschien auch eine entsprechende Bewaffnung
der k. k. Sicherheitswache geboten und sollte dieselbe durch die theilweife Bewaffnung
mit Revolvern in den Stand gesetzt werden , bewaffneten Angriffen mit Erfolg entgegen
treten zu können.

Der zur Anschaffung von 600 Revolvern sammt Patronen und Revolvertaschen
erforderliche Aufwand war mit 5000 bis 6000 fl . veranschlagt und hat der Gemeinderath
mit Beschluss vom II . Mürz 1884 die Zustimmung zur Beitragsleiftnng der Commune
nach Maßgabe des auf sie entfallenden Antheiles an den Kosten der k. k. Sicherheits¬

wache (30 ^ ^ Po ) ertheilt.

6. Schubanyieiersenhelten.
Tie Zahl der von der k. k. Polizeidirection als Schnbbehörde zur Abschiebung

eonfignierten und durch den Magistrat als Schnbstativn wirklich abgefchobenen Individuen
belief sich im Jahre 1884 auf . 6 .513
die Zahl der die hiesige Schnbstativn passierenden Durchschüblingc betrug . 5 .128
als in Wien heimatberechtigt wurden zngeschoben . 1 .885
mit Zwangspass oder gebundener Marschroute kamen an . 262
an die k. k. Polizeidirection beziehungsweise an die k. k. Polizeibezirks-

commissariate wurden überstellt . 256
Partienlarschnblinge kamen an . 422
an die Spitäler wurden abgegeben und nicht mehr rückgestellt . 60

es belief sich daher die Zahl der Schüblinge  auf zusammen 14 .526
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Außerdem hatte die Schnbexpedition noch die Kosteunachweisuugeu über 5354
gelegentlich der Hauptschübe iu deu Zwischenstationen überuommeue uud iu solchen wieder
abgegebene Schüblinge zu Pflegen , so dass das Schubprotokoll die bedeutende Ziffer
von 19 .880 Individuen answeist.

Tie Zahl der sogenannten Loealarrestanten,  zu welchen die seitens der
k. k. Polizeibehörde dem Magistrate wegen Snbsisteuzlosigkeit , Answeislosigkeit und
zweifelhaften Heimatsrechtes in interimistische Obsorge übergebenen Personen gehören,
und welchen die oberwähnten 1885 zugeschobenen Wiener nach ihrer Einliesernng bis
zur weiteren Verfügung zugezählt werden müssen , bezifferte sich mit 2325  Individuen.

In Hinsicht auf die Behandlung answeisloser , zur Abschiebung bestimmter
Individuen , deren Abschiebung jedoch wegen Abganges der Constatiernng des Heimats¬
rechtes  vorläufig unterbleiben muss , wurde zwischen der k. k. Polizeidirection und dem
Magistrate am 28 . Jänner 1884 das Übereinkommen getroffen , dass solche Individuen
vorerst dem Conferiptions -Departement des Magistrates zur Einvernahme behufs Ein¬
leitung der Heimatsrechtsermittlnng zngeführt und sodann an das Armendepartement in
die interimistische Obsorge übergeben werden . Dieses Übereinkommen wurde mit dem
k. k. Statthalterei -Erlasse vom 22 . Februar 1884 genehmigt.

Nachdem Fälle vorgekommen sind , dass solche Personen lange Zeit in Schnb-
haft behalten wurden , so hat die k. k. n .- ö. Statthalterei mit den Erlässen vom 31 . März
und 2 . April 1884 allen Schnbbehörden Niederösterreichs die strenge Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen , sowie die größtmögliche Beschleunigung der einschlägigen
Verhandlungen zur Pflicht gemacht.

In Hinsicht ans die Administration des Schub wese ns  ist zu erwähnen , dass
dem Traiteur  im Polizeigesnngenhanse über dessen Ansuchen der bei Eingehung des
Eontraetes im Jahre 1877  zngestandene Abzug per 26 "/o von der Vergütnngssumme
für die an die Schüblinge verabreichte Mittagskost mit dem Gemeinderathsbeschlnsse vom
l6 . August 1884 ans dem Grunde nachgesehen wurde , weil sich infolge der Unter¬
bringung der Obdachlosen in dem neuen städtischen Asyl - und Werkhause die Zahl der
Verpflegten ans der magistratischen Abtheilnng des Polizeigefangenhanses zu Ungunsten
des Traiteurs wesentlich herabgemindert hat.

Ein vom n. ö. Landesansschnsse an die Eommnne Wien gestelltes Begehren
um Ermäßigung  des der letzteren für die Verköstigung der Schüblinge ans dem
n .- ö. Landesfonde zukommenden Vergütnngsbetrages  von 30 kr. per Kops und Tag
musste deshalb abgelehnt werden , weil die Commune Wien einen Regiekostenbeitrag,
wie ein solcher den Schnbstationen des flachen Landes außer der gleichen Verpslegs-
vergütnng noch im Betrage von 20 kr. per Kopf gewährt wurde , nicht erhält.

Anlässlich der bedeutenden Auslagen , welche der Commune durch den Betrieb
der von ihr im Polizeigesangenhanse hergestellten Bade - und Reinigungsanstalt
erwachsen , wurde an den n .- ö. Landesausschnss mit Rücksicht auf die Bestimmung des
Schnbgesetzes , dass die Kosten der Reinigung der Schüblinge von dem betreffenden
Landesfonde zu tragen sind, das Ansuchen um Bewilligung eines Beitrages zu den
Heizeranslagen gestellt . Diesem Ansinnen wurde jedoch von dem n .- ö. Landesansschnsse
mit der Begründung nicht willfahrt , dass die Commune Wien durch die Überschüsse
ans der Vergütung für die Verpflegung der Schüblinge im Verhältnisse zu den Schnb¬
stationen des flachen Landes entschädigt erscheint.
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0. Zstruszenüeleuchtung und OaBrahrlriNliMn für sonstige
Lwerlre.

1. Geschäfte, welche ans der Derwachnng der gehörigen Erfüllung des Gasbeleuchtnngs-
nertrages durch die Impkrial-Continental-Gas-Afforiation sowohl in Üerng ans die öffentliche
Straßenbeleuchtung als auch auf die Lieferung von Leuchtgas für sonstige Zwecke sich ergeben.

Zur Überwachung der Einhaltung der Gasvertragsbestimmnngen wurden im
Jahre 1884 nachstehende Amtshandlungen vorgenvmmen : Proben bezüglich der Leuchtkraft
des Gases 78 ; Erhebungen des Gasdruckes sowohl bei den öffentlichen Flammen
unmittelbar , als mittels der in den Anmeldestationen der Gasanstalt befindlichen Druck-
messaPParate 216 ; Revisionen der öffentlichen Beleuchtung in sämmtlichen Bezirken
bezüglich der Einhaltung der Anzünde - und Anslöschzeiten , der Anzünderronten und der
sonstigen für den öffentlichen Belenchtnngsdienst bestehenden Vertragsbestimmungen 111:
Jnspieiernngen in den Anmeldestativnen der Gasanstalt bezüglich der Anwesenheit der
Gasarbeiter , der von denselben infolge von Anmeldungen zu besorgenden Gänge und
der sonstigen Vertragsbestimmungen 209 ; Nachsichten ans den Gaswerken 31.

Die im Z 15 des Gasvertrages bedungenen 6 Stück Ga sdrnckregnlatoreip
welche von Sachverständigen geprüft und gutgeheißen wurden , sind den Vertrags¬
bestimmungen gemäß mit dem Siegel der Commune Wien und mit jenem der Gasanstalt
verschlossen und in Aufbewahrung genommen worden.

Ans den Gaswerken der Jmperial -Cvntinental -GaS - Asfociation wurde die
Untersuchung bezüglich der Ausdehnung und des Bestandes der Werke sowie bezüglich
der Gaserzeugung unter Intervention der gemeinderäthlichen Gasvertrags -Überwachnngs-
Commissivn vvrgenommen.

Der von der Gasgesellschaft vorgelegte Preis tarif  für die bei Gasanbohrnngen
und Gasmesseranfstellnngen bei Privaten nothwendigen Arbeiten und Lieferungen wurde
geprüft und vom Gemeinderathe genehmigt.

Bei der öffentlichen Beleuchtung haben sich 16 Fälle ergeben , bei welchen Anstände
wegen Nichteinhaltung der Vertragsbestimmungen seitens der Gasanstalt erhoben wurden,
und ist in jenen Fällen , wo ein Verschulden der Gesellschaft oder ihrer Organe vorlag,
mit Conventionalstrafen vorgegangen worden.

2. Geschäfte, welche ans der Wahrung des wirtschaftlichen Interesses der Gemeinde Wien
bei der öffentlichen, dann bei der Beleuchtung in den städtischen Gebäuden und sonstiger der

Gemeinde gehörigen Gbjeete hervorgehen.

Öffentliche Beleuchtung.  Der Flammenstand bei der öffentlichen Beleuchtung
betrug mit Ende 1883 10 . 172 gewöhnliche Gasflammen und 36 Jntensivbrenner (mit
erhöhtem Consnm ) . Während des Jahres 1884 sind 298 gewöhnliche Flammen und
5 Jntensivbrenner zngewachsen und 40 gewöhnliche Flammen in Abfall gekommen ; es
betrug somit der Stand am Ende des Jahres 1884 10 .430 gewöhnliche Flammen und
41 Jntensivbrenner.

Von den Ende 1884 bestandenen Flammen der öffentlichen Beleuchtung waren
4246 ganznächtig (bis Tagesanbruch brennend ), 6071 halbnächtig (bis 12 Uhr nachts
brennend ) ; 12 Flammen hatten nur eine Brenndauer bis 10 Uhr abends und
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82  Flammen brannten bloß periodisch , nnd zwar in den Sommermonaten , zumeist in
Gartenanlagen.

Mit Ausnabme von 19 geringer dotierten Flammen , mit welchen einige Anstands¬
orte beleuchtet werden , hatten sämmtliche Flammen den normalen Stnndeneonsnm von
141 Liter Gas.

Die 41 Jntensivbrenner brannten mit einem Stnndeneonsnme von 840 bis
1950 Liter Gas bei der vormitternächtigen Beleuchtung , während sie nach Mitternacht
als gewöhnliche Brenner snnetionierten . Jntensivbrenner waren außer den bereits im
vorjährigen Verwaltnngsberichte angeführten Plätzen noch in der Nussdorserstraße , ans
dem Hohen Markte nnd auf der Freyung , ans dem Franz Josefs -Quai und Albrechtsplatze
angebracht.

Der gesammte Gaseonsum bei der öffentlichen Beleuchtung stellte sich für das
Jahr 1884 ans 4,046 .908 Cubikmeter ; die Kosten hiesür beliefen stch bei dem ver¬
tragsmäßigen Gaspreise von 9 kr. per Cubikmeter aus 364 .221 fl . 72 kr., wozu noch
die mehreren Bezirken gemeinsamen Auslagen per 637 fl . 77 kr. kommen.

Belenchtnngsausführnngen größerer Art  ans Straßen nnd Plätzen haben
stattgesnnden:

im I . Bezirke , ans dem Hohen Markte und in den Parkanlagen vor dem neuen
Rathhanse;

im II . Bezirke , in der Oberen Donanstraße und in der Brigittenauer Lände;
im V . Bezirke , in der verlängerten Bränhansgasse , Hnndsthnrmerstraße , Högel-

müller -, Leitgeb - und Fendigasse;
im X . Bezirke , in der Herz - , Eckert - , Neilreich - nnd Engengasse.

Der zu Anfang des Jahres 1884 vorhandene Bestand an Haupt -Gasrohren
betrug 401 .983 Currentmeter ; da sich im Laufe des Jahres ein Zuwachs von
17 .991 Currentmetern nnd ein Abfall von 9 .705 Currentmetern ergeben hatte , war der
Bestand am Ende des Jahres 1884 : 410 .269 Currentmeter.

Am 13 . Juni 1884 beschloss der Gemeinderath , dass die Gasrohre mit einer
Asphalthülle zu umgeben sind und ans einer Ziegelschichte gebettet werden müssen.

Um die Überzeugung zu gewinnen , dass die bei den photometrischen Proben
verwendeten Normalkerzen von der Art sind, wie in dem Gasvertrage bedungen ist,
wurden durch das österreichisch -ungarische Consnlat in London Normalkerzen nnd
Normal - Argandbrenner  von den Erzengnngssirmen bezogen und in der banämtlichen
Belenchtnngsabtheilnng deponiert.

Für die Untersuchnngsstativn,  deren Aufgabe sein wird , genaue nnd ein¬

gehende Untersuchungen über die Qualität des Leuchtgases auch außerhalb des Rahmens
des Gasvertrages und Untersuchungen mit Gasapparaten zu Pflegen , wurde der Betrag

von s4000 fl . genehmigt , der Detailkostenanschlag für die anzufchaffenden Apparate
verfasst und die Stelle eines Beleuchtungsinspectors ereiert.

Es wurde ferner beschlossen, die Siemens 'schen Regeuerativbrenner,  welche

bisher nur für die Beleuchtung geschloffener Räume angewendet wurden , auch bei der
öffentlichen Beleuchtung in Verwendung zu nehmen.

Um eine Verbesserung der öffentlichen Beleuchtung zu erzielen , wurden am
Franzensringe und in der Lindengasse provisorisch Reflectoren  bei den Straßenflammen
angebracht und Proben mit diesen Vorrichtungen angestellt.
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Desgleichen wurden Versuche mit Behl ' schen Gasdrnckregulatoren  ver¬
anstaltet und deren probeweise Verwendung in einigen städtischen Gebäuden angeordnet . . .

Zur Fixierung des Gascvnsnms bei der öffentlichen Beleuchtung wurden im
Lause des Jahres 1884 sämmtliche Straßenflammen mit Sngg ' schen Gasdrnck-
regnlatoren  versehen.

2lnf die vom Magistrate beantragte Verlängerung der Brenndauer  der öffent¬
lichen Gasflammen gieng der Gemeinderath nicht ein , sondern fasste am 10 . Deeember 1884

den Beschluss , dass die halbnächtigen Flammen um 10 Minuten früher anszulöschen,
dafür aber die ganznächtigen um 15 Minuten länger brennen zu lassen sind.

Beleuchtung der städtischen Gebäude.  Ter Gesammtstand der Gasflammen
in den städtischen Gebäuden betrug Ende 1883 . 10 .603 Stück
der Zuwachs im Jahre 1884 . 1151 Stück

„Abfall „ „ 1884 . ^ 1029
somit der reine Zuwachs . 122

und der Flammenstand mit Ende des Jahres 1884 . 19 . 725  Stück.
Ein größerer  Flammenzuwachs hat im neuen Rathhanse und in den Schul¬

gebäuden II ., Blnmanergasse , IV ., Starhemberggasse und VIII ., Zeltgasse stattgefnnden.
Wegen Einführung , Abänderung oder Vermehrung der Beleuchtung wurden 289,

wegen Controle des Gasconsnms 680 und wegen Überwachung der currenten Arbeiten
513 Erhebungen in den städtischen Gebäuden vorgenommen.

Der Gesammtgaseonsum in den städtischen Gebäuden belief sich im Jahre 1884
ans 893 .856 Cubikmeter , wofür die Gesammtkosten bei dem vertragsmäßigen Preise
von 10 kr. per Cubikmeter 89 .385 sl. 60 kr. betrugen.

Die für die Verwendung von Gasmessern der Gasgesellschaft zu vergütende
sogenannte Gasmesserrente  konnte für das Jahr 1884 nicht ansbezahlt werden , weil
auch in diesem Jahre wegen des diesbezüglich anhängigen Proeesses eine Vereinbarung
über die Höhe der Rente nicht erfolgte.

Zur Messung des Leuchtgases dienten im Jahre 1884 316 Gasmesser , welche
für eine Flammenzahl von 3 bis 800 eingerichtet waren ; überdies waren 47 sogenannte
Eontrolgasmesser für 3 bis 200 Flammen zur Ermittlung des in städtischen Gebäuden
von den Parteien verbrauchten Leuchtgases in Verwendung.

ZnrRegelnng des Gasconsnms in den städtischen Gebäuden wurde dieFrage der Gas¬
drnckregulatoren  genau behandelt , und es sind theils Ramsberger 'sche, theils Sngg 'sche
Gasdrnckregulatoren in mehreren städtischen Gebäuden in Verwendung genommen worden.

Zum gleichen Zwecke wurde die Instruction  für die Handhabung der Beleuch¬
tung in den städtischen Gebäuden repnbliciert und die strenge Einhaltung derselben den
betreffenden Organen anfgetragen.

Behufs Einhaltung des vorgeschriebenen Gasconsnms bei den in städtischeil
Gebäuden befindlichen Panschalflammen , d . i . jenen Flammen , welche nicht von Gas
Messern ans gespeist werden , wurden diese Flammen mit Sngg 'schen Gasdrnckregulatoren,
wie solche bei den öffentlichen Flammen bestehen, versehen.

Für den Gemeittderaths -Sitznngssaal und die Seetionszimmer des Gemeinde-
rathes im neuen Rathhanse wurde die Einführung der elektrischen Beleuchtung
beschlossen, das diesfällige Beleuchtnngsprvjeet ansgearbeitet und die Ausführung der
Firma „B . Egger A Comp . " übertragen.

Berwaltungsbericht der Stadt Wien. 13
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3. Geschäfte, welche ans der Handhabung der für die Ausführung uon Gasrohrleitungen und
Beleuchtungsanlagen bestehenden Ministerialverordnung vom9. Mai 1875, M-G.-M. M. 76,

entspringen.
Im Jahre 1884 wurden durch das Stadtbauamt im ganzen 10 .191 Loeal-

erhebungen bei den von Installateuren angezeigten Gasinstallationen vorgenommen . In
jenen Fällen , in welchen die Anzeige über die Vornahme von Beleuchtungsanlagen nicht
rechtzeitig erstattet wurde , sowie bei sonstigen Übertretungen des Gasregulativs hat
der Magistrat die Strasamtshandlnng gepflogen.

In den Theatern und sonstigen Unterhaltungsetablissements sind sowohl die
Gasrohrleitungen als auch die übrigen Gaseinrichtungen , namentlich die Gasschleusen
den nothwendigen Proben  unterzogen worden.

Seitens des Vereines der Gasindnstriellen Österreich - Ungarns wurde der Vor¬
schlag erstattet , das für Gasrohrleitungen und Beleuchtungsanlagen bestehende uu Titel
citierte Regulativ  in einigen Paragraphen abzuändern und wird diesbezüglich der
entsprechende Antrag an die Staatsbehörde vorbereitet . Gleichzeitig mit diesem Anträge
wird auch ein Antrag ans Abänderung des Gebüreutarifes  für die bei der Gas¬
installation durch Private vorkvmmenden Lvealerhebnngen und sonstigen Amtshand¬
lungen erfolgen.

I). Feuerlöschwesen.
Verfügungen zur Sicherheit in den Theatern . Auf Grund der bei dem

Brande des Stadttheaters gemachten Erfahrungen wurden vom Magistrate am
22 . August 1884 nachstehende Anordnungen getroffen:

1. Der im § 91 der Statthalterei -Berordnung vom I. Juli 1882 , Z. 1.172 , ungeordnete
Permunente Wachdienst ist auch bei Tuge  durch Controluhren sicherznstellen.

2. Die aus flammensicher zubereitetem Stoffe hergestellten Staubtücher müssen so angebracht
sein , dass sie die Übersicht im Theater nicht hindern.

3 . Die Prosceninmsmuner ist von einem befugten Sachverständigen sorgfältig dahin unter¬
suchen zu lassen , ob etwaige Öffnungen außer den nach Z 4, Absatz 2 des Landesgesetzes vorn
30 . Deeember 1882 , Nr . 68 , zulässigen in derselben enthalten sind.

4 . Die Nnfhüngeeonstrnetion der feuersicheren Cvnrtine ist gleichfalls von einem Sach¬
verständigen untersuchen zu lassen und derart abznändern , dass sie von Cisen hergestellt und auch
an keiner .Holzconstruetivn befestigt wird.

1. Die Stiegenhänser sind in allen Stockwerken mit hinreichenden Bentilationsvorrichtnngen
zu versehen.

6. Außer den vorhandenen und stets angeschranbten Wasserschlänchen ist für jeden Hydranten
ein 10 Nieter langer Reserveschlauch in Bereitschaft zu halten.

7 . Die Nvthbeleuchtung ist sogleich nach der Vorstellung in Bereitschaft zu setzen und
fortwährend , auch während der Zeit , als keine Vorstellungen stattfinden , in diesem Stande
zu erhalten.

Ferner wurde bei dem Umstande , als in den Theatern Fenerantomaten ver¬
schiedener Systeme bestanden , deren Handhabung keine einheitliche und eine vielfach
eomplieierte war , am 20 . Deeember 1884 verfügt , dass die mit der städtischen Feuerwehr
in Verbindung stehenden Alarmapparate so umzugestalten seien, dass der Fenerantomat

durch ein einfaches Drücken ans den Knopf in Bewegung gesetzt werden kann . Dieser
Knopf ist mittels Verglasung zu schützen und bei demselben die Aufschrift anzubringen:
„Bei Feuersgesahr ist die Glastasel einznschlageu und ans den Knopf zu drücken. "
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Mit Rücksicht aus die vielfältige Veranstaltung von theatralischen Vorstellungen
seitens privater Vereine und Gesellschaften  und bei dem Umstande , als zu
diesem Zwecke kleine Bühnen aufgestellt und hiebei Decorations - und Belenchtnngsobjecte
in Verwendung kommen , wurde vom Magistrate mit Decret vom 2 . März 1884
angeordnet , dass in allen solchen Fällen über Verlangen der betreffenden Parteien oder
über Ersuchen der k. k. Polizei durch speciellen Local - Augenschein  die ans feuer¬
polizeilichen Rücksichten und zur Wahrung der persönlichen Sicherheit erforderlichen
Anordnungen zu treffen sind.

Andere feuerpolizeiliche Verfügungen.  Ans Grund des vom Magistrate
am 14 . December 1883 ansgestellten , im letztpublicierten Verwaltnngsberichte auf S . 18t
und 182 abgedruckten Regulativs wurden die in Wien bestehenden größeren Holz¬
lagerstätten  einer Revision unterzogen und die nothwendigen Anordnungen getroffen.

Mit dem Landesgesetze vom 19 . Mai 1884 , L .-G .-Bl . Nr . 15 , ist eine
neue Fenerlöschordnung  für die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien
erlassen und hiemit das bisher giltige Feuerlöschpatent vom 31 . December 1817 aus¬
gehoben worden . Bezüglich der in Gemäßheit des § 5 dieses Gesetzes zu erlassenden Ans-
führnngsbestimmungen sind die Verhandlungen im Zuge.

Eine weitere ans Fenersicherheitsrücksichten gebotene Vorschrift wurde von Seite
des Magistrates bezüglich der Construction und des Gebrauches der Löthöfen  am
16 . August 1884 erlassen , welche folgende Bestimmungen enthält:

1. Zu allen Lötharbeiteu , welche in Wohnräumen , auf Dachböden , sowie überhaupt
außerhalb der ordentlichen Werkstätten vorgenommen werden , dürfen vom 1. October 1881
an nur mehr derartig construierte Löthöfen verwendet werden , bei welchen das Her ansfallen
glühender Kohlentheile und das Aussprühen von Funken selbst bei starkem Lnftzuge
jo weit als möglich verhindert ist.

Das Muster eines solchen, vom Stadtbauamte als zweckmäßig erklärten Ofens kann bei
diesem Amte selbst oder beim Vorstande der Spenglergenossenschaft im III . Bezirke , Obere Weiß
gärberstraße Nr . 14, besichtigt werden.

2. In der Nähe des in Verwendung stehenden Löthofens sind stets ein mit Wasser
gefülltes Gefäß und zwei Feuereimer in Bereitschaft zu halten . Selbstverständlich ist auch
beim Gebrauche der in Gemäßheit dieser Anordnung construierten Löthöfen beim Anfenern , Allslöschen
und beim Aufbewayren derselben nach beendeter Arbeit im Sinne des Z 489 des allgemeinen
Strafgesetzes  jederzeit die nöthige Vorsicht zu beobachten.

Übertretungen dieser Verordnung werden , insoferne sie nicht nach dem allgemeinen Straf¬
gesetze zu behandeln sind, vom Magistrate auf Grund des K 116 des Gemeindestatutes
geahndet werden.

Städtische Feuerwehr.  Die nach dem Ringtheaterbrandc begonnenen Ver¬
handlungen wegen Reorganisierung der städtischen Feuerwehr fanden im Laufe des
Jahres 1884 ihren Abschluss , indem in der Plenarsitzung des Gemeinderathes
vom 9 . Mai 1884 das Organisationsstatut  für die Feuerwehr der Stadt Wien
genehmigt wurde . In demselben ist die Trennung der Feuerwehr vom Stadtbauamte
principiell ausgesprochen ; die Feuerwehr ist dem Fenerwehrcommandanten als unmittel¬
barem Vorgesetzten untergeordnet . Dem Fenerwehrcommandanten obliegt im allgemeinen
die Leitung des gesummten Feuerlöschwesens und die directe Zntheiluug und Überwachung
der dienstlichen Functionen des gesummten Feuerwehrpersonales.

Außer der Stelle des Commandanten wurden noch die Stellen eines Feuerwehr-
Oberinspectors und von fünf Feuerwehrinspeetoren , welche mit dem Commandanten an

13*



196 Überschwemmungs -Vorkehrungen.

der Spitze das Osficierscorps der Feuerwehr bilden , creiert (vergl . S . 15 ) und gleich¬
zeitig der Manuschaftsstand um 17 Mann erhöht.

Durch diese Organisation wurde im Sinne des oben erwähnten Landesgesetzes
die bei Bränden wünschenswerte einheitliche Leitung des ganzen Rettungswerkes
geschaffen, da nach Z 23 dieses Gesetzes sümmtliche freiwilligen , dann von auswärts
eintreffenden Feuerwehren , sowie überhaupt alle Hilfeleistenden aus dem Brandorte unter

den Befehlen des Commandanten der Wiener Feuerwehr stehen und sich den dienstlichen
Anordnungen desselben zu fügen haben.

Größere Brände . Was die Action der Feuerwehr selbst betrifft , so sind nament¬
lich folgende Brände hervorzuheben , welche die Thätigkeit der Feuerwehr besonders in
Anspruch genommen haben:

Gewölbseuer IV ., Luisengasse 17 (am 5 . Jänner ) ; Dachfeuer X ., Simmeriugec-
straße 141 (am 10 . Jänner ) ; Dach - und Magazinfeuer II ., Taborstraße 76 (am
10 . Jänner ) ; Magazinfeuer Matzleinsdorser Bahnhof (am 11 . Jänner ) ; Zeugkammer-
uud Sturzbodenfeuer Ecke der Führichgasse und des Lobkowitzplatzes im I . Bezirke (am
16 . Februar ) ; Dachfeuer VII ., Neubaugasse 17 (am 7 . März ) ; Dachfeuer IX ., Sobiesky-
gasse 27 (am 17 . April ) ; Brand des Stadttheaters (am 16 . Mai ) ; Dachfeuer
VI ., Mollardgasse 23 (am 26 . Mai ), VI ., Mollardgasse 15 (am 4 . Juni ), X ., Himberger-
straße 21 (am 7. Juli ), X ., Himbergerstraße 49 (am 14 . Juli ), I ., Riemergasse 8 (am
5 . August ), IX ., Berggasse 41 (am 6 . August ), IX ., Thurygasse 10 (am 23 . August ),
I ., Riemergasse 10 (13 . September ), 111 ., Salmgasse (27 . November ) ; Magazinseuer
X ., Simmeringerstraße 159 (am 13 . December ).

Bon diesen größeren Bränden muß jener des Stadttheaters  insbesondere
hervorgehoben werden , da bei dessen Bewältigung nebst der städtischen Beriifsfeuerwehr
noch 37 freiwillige Feuerwehren , insgesammt 650 Mann mit 4 Dampsspritzen und
44 Fahrspritzen in Thätigkeit waren . Der Wasserverbrauch bezifferte sich auf 2,800 .000
Liter , die aus 21 Hydranten entnommen wurden . Bei der großen Gefahr der Weiter-
verbreitnng dieses Brandes muss die Erhaltung der Wohnungen im Theatergebäude
selbst, sowie jener der benachbarten Häuser als ein gewiss günstiges Resultat der
eingeleiteten und glücklich durchgeführten Löschaction bezeichnet werden.

X Überschwemmunĝ -Vorkehrungell.
Wie alljährlich wurden auch bei Beginn des Winters 1883/84 die nothwendigen

Vorkehrungen für den Fall einer Überschwemmung getroffen . Als sich am 8 . December 1883
in der Donau Eisrinnen gezeigt hatte , wurde am folgenden Tage das Sperrschiff in
Nußdorf eingehängt , dasselbe aber , nachdem jede Gefahr einer Überschwemmung ge¬
schwunden war , am 13 . Februar 1884 wieder entfernt.

Am 22 . November 1884 trat das Sperrschiff wegen eingetretener niedriger
Temperatur und ungünstigen Wasserstandes in der Donau abermals in Function , es
konnte aber bereits am 9 . December 1884 infolge der eingetreteuen höheren Tempe¬
ratur in Berücksichtigung des Verlangens der Schiffer wieder ausgehängt werden.
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